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-Rundschreiben Nr. 2 vom 16. Januar 2026  
 
 
 

Umstellung der Mitbestimmung auf ein elektronisches Verfahren 
 
 
Liebe Kolleg:innen 
 
der Gesamtpersonalrat und der Senator für Finanzen haben sich auf ein Verfahren zur 
elektronischen Mitbestimmung geeinigt, um die seit Ende 2024 geltende Änderung des  
§ 58 Abs. 1 Bremisches Personalvertretungsgesetz umzusetzen.  
Ziel für uns war, ein pragmatisches, einfaches und rechtssicheres Verfahren zu ermöglichen, 
das von allen Personalräten in ihren Dienststellen innerhalb des Bremischen 
Verwaltungsnetzes (BVN) genutzt werden kann. Über festgelegte Funktionspostfächer 
werden Mitbestimmungsanträge sowie Kommunikation hierzu, wie Eingangsbestätigungen, 
Entscheidungen, Fristverlängerungen etc. gegenseitig per E-Mail übermittelt. Ein klarer und 
aussagekräftiger Betreff ist hierfür notwendig. Unterschriften sind nicht mehr zwangsläufig 
erforderlich.  
Durch die Nutzung des Funktionspostfaches der Dienststellenleitung seitens des Arbeit-
gebers wird die gesetzlich geregelte Mitbestimmung sichergestellt. Mit diesem Schritt soll der 
Mitbestimmungsprozess neben der Schriftform elektronisch abgebildet werden. 
Die Regelung gilt seit dem 1. Januar 2026. Bereits evtl. bestehende dienststellenspezifische 
Regelungen über VIS bleiben unberührt.  
 
Mit Rundschreiben Nr. 16/2025 vom 17.12.2025 des Senators für Finanzen wurden die 
genauen Details bekanntgegeben und in Kraft gesetzt. Der in der per Mail versandten 
Fassung genannte Betreff des Rundschreibens wird zeitnah redaktionell durch die 
Streichung der Worte „durch den Gesamtpersonalrat“ korrigiert. Dadurch soll klarer 
ersichtlich sein, dass die Regelung auch gleichermaßen für örtliche Mitbestimmungs-
verfahren gilt. 
 
Mit kollegialen Grüßen 

 
Lars Hartwig 
Vorsitzender 
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